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1. Ausgangspunkte 

I. Vorbemerkung zlIm Gegenstand 

.L 'emplm ,Je la ?olle cbange, air/li que [a vle de I'emplol' 
(Y Krtl7)arllol/-ManlLak15) 

Ich beha.ndele in meinem Beitrag, wie die supranationale Normsetzung auf europäi­
scher Ebene neue Formen der Beschäftigung, insbesondere die sog. »atypische 
Beschäftigung", aufgreift und zu bewältigen versucht. Mit neuen Beschäftigungsfor­
men sind in jüngster Zeit' aufgrund technischer und/oder organisatorischer Innova­
rionen sowie aufgrund des Wandels sozialer Einstellungen anwachsende Formen der 
entgoltenen) Beschäftigung gemeint, die sich in noch zu spezifizierender Weise den 
substantiellen und prozeduralen Garantien des tradierten Arbeits- und Sozialrechts 

entziehen. 
Ohne daß dies hier belegt werden könnte, kann davon ~usgegangcn werden, daß 
diese Beschäftigungsformen - vor allem Teilzeitarbeit,' befristete Beschäftigung und 
Arbeilnehmerübcrlassung,l Beschaftigungs3uslagerung~ - heute überall in Europa 
vielfältige neue formen annehmen und quantitativ deutlich zunehmen.? Für die 
Bundesrepublik kann man heure annehmen, daß der Status! von wenigstens einem 

Viertel der Beschäftigten in irgendeiner Hinsicht »atypisch. ist. 9 

, i\l<tu.lmerte Fassung eInes Vortrages, dcn der Vtrf:t$lf' auf der von Prof. Brl.n Bereu , son vemnu,ltc­
tcn Kon/~N.'nz ~rundamcnt.1 Soc,.1 .nd Econom,c Rights In ,ht Europeln Communny< (EuropäischC$ 
Hochschulin.HllutfFlorcnz 4.-6. I L. '989) geldten hlt. 

> Ausgckl.mmnt bleiben SOmll ,he, n 'e g,n> '·'r5chwund<'ne Formen '-cyp",eher Arbe" w,e die 
lT.dilloncllc f-bnllrbcll. Tagdölmcrorbell u,w. 
Ausgespart bleibl somll der BereIch nlcht-erwerblichcr Arb~", der Im Rahm,·n f.milicnrcehdichcr, 
nac hbarsch.fllicher CIC. BezIeh ungen un<nlgcldich oder auf Gegenselugkell erfolg .. 
Die QUOI< der Tcilull,,,bell liegl heult europ.well b« '},6%, Im Diens.lelStung,sektor dUT<:hschn!lt­
lieh bel nahezu J9 %. Sp,.zen,e'Ie' der T"lzetlquO<c ,md die N.edcrbnde (19'4%)' Dlnemark ('4,9 %) 
und Großb".annlcn (22,6%). Anglb." n>eh, BR·O,,.6091?0, Anh . 1. 

Die Quot~ der "ZClurbettncl.mcr (die nach curop:iJschcr Spr3ehregdung belnslete Arben und Ltih~rbelt 
einschließen) belrtlg '988 europ.well bereu, "".pp 10%. Über dem Ourchsdm,u liegen Sp.nlen 
(1),3%), Por{uß,1 (18,S%). Griechenland (17,6%), OcuIS"hl""d (1I,2%) und Dänemark (11,1 %). 
Ang,bcn n:tch ßR-O,s. 6e<J/90, S. 9. 

6 Da dies. KaIeGone In Europ~ noch k"IIlc oHi:t.,cllc s<>IISlIsche Erfassung genleßI, ,,>I eon klarer 
VergJelChswcn n"hl 7.U geben. Doß lcdc"falls In den mdu5U1.li"erten Ländern .10 deutlicher Trend zur 
Bcsch iifllgu ng In klemer<" Betnebt·" 'u v<'rLClchnen 1$1, 1.31 eme Sludic der lLO belegt: W.Sengenbc r­
ger/Go Lovem"n, Smallcr UmtS of Emplo)"mel\!. A SynlhcSls Repon on Indu<ln.1 Rcorg.ntS>lIon In 

Industnaliscu COlln",.s, Inlcrnallonallnslllllte for Labour Studies, OP/ }/'987 (rev. '988). 
Vgl. dazu die ÜberSICht "on Y. Krlvarnou-M.n"akJS, Ne", Forms öf Work. L,bour L,,,, .'nu Soc,,1 
Sccu"'Y AspC<:ls In the Europeln Commun"y, Lu.embourg 1988 (Office for Offic,,1 Publlc.",ons of Ihe 
Europtan CoO\munlllcs): fur D,·uL!;chbnd v~1. die iungSlc Übe",clu \"on W.l)äubler, D.s Arbeitsrecht 
',7. A"n., R"",bck '990, s . 8~01/. 

g Fle,ibilitoten des PcrsonaJ~lnsalzcs - Gl~IlZell, $Ch"hIS YSlCIll", Wochencnd.rb." Usw. - SInd h,,·, nldll 
einmal bcrückslCh"g', ob,vonl .,tlch sIe olfell Sldl!lich z~nchmcl1. 

9 Vgl. Forsa, Analysen, Ung,·,'chiit ztc und slatu,gellllnderte Besch,fllgungsvcrhähmsse, Dor<mund '987: 
genauere Ans~btn und Br.ndlenbcnchte bel H . B~ume"ltr u. a., AIYPlSCh~ Bcschäfllgung- di~ IYPISche 
Btsch.'illlgung der Zukunfl? Fo~chung$be"eht der Z\'V· E Arben und Betn~b, Unlvcrslläl Bremen. o.J. 

(1990)· 
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Deshalb spielt in diesem Beitrag eine große Rolle, wie mit diesen Formen der 

Beschäftigung umgegangen werden kann . Es genügt nicht, ihnen gegenüber bloß 
traditionelle arbeits- und so ... ialrechtliche Standards veneidigen zu wollen. Vielmehr 

sind neue Formen der Regulierung - "Re-Regulierung«'o - angezeigt (dazu unten 

10.). Da für diese erst noch normative Regulierungsmaßstäbe zu erarbeiten sind, 

bemüht sich der Beitrag auch um diese (unten I. 3-5). Dazu besteht umso mehr 

Anlaß. als die auf europäischer Ebene derzeit zu verzeichnenden NOimierungspro­

zesse (uneen 11.) pcoblemangemessene Maßstabe nur beiläufig erkennen lassen . 

2 . Typologll: neuer BeschäftrgltngsJormen 

Ausgehen kann man von der Denkfigur des Normalarbeitsverhälmisses: arbeitsver­

traglich ausgedrückt als dauerhaftes und kontinuierliches Vollzeicarbeitsverhältnis 

im größeren Betrieb auf qualifizierter B~sis. Gegen diesen Hintergrund lassen sich 

neue ßeschäftigungsformen nach der Form und dem Ausmaß der Abweichung von 
ihm bestimmen: II 

2.1 Es kann die Integration in einen von einem Arbeitgeber einseitig bestimmten 
Organisationsbereich fehlen . Pehlen wird dann im allgemeinen der Grundtatbe­

stand, von dem in der einen oder anderen Form alle europäischen Rechtsordnungen 

s02.i~len Schutz abhängig machen; die Arbeimehmereigenschaft oder das Element 

abhängiger Beschäftigung. Somit wird die so ausgestaltcte Beziehung ;1ls Beziehung 

zwischen Selbständigen (Beispiel: .freie Mitarbeiter-) betrachtet und dem allgemei­

nen Zivil- oder Winschaftsrecht zugeordnet werden . 

2.2. Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln. die das fundamentale Schutzkrite­

rium der langen D~uer (Seniorität, anciennete) nicht erfüllen. Hierzu zählen Be­

schäftigungsfonnen. dic auf eine vereinbarte Zeitdauer begrenzt sind oder bei 

Erreichung eines vereinbarten Zieles oder Eintritt einer vereinbarten Bedingung 

enden. Sie alle weisen deshalb sowohl ein systematisches Bestandsschutzdefizit als 

auch Defi ... ite in an Bestandsschutz gekoppelten Gewährleistungen auf. 

2. 3 Es kann sich um (u. U. langdauernde) Teilzeit~rbeitsverhältnisse handeln, denen 

ein ihrer Seniorität entsprechender Schutz vorenthalten bleibt, weil sie bestimnue 

~esctzlicne oder kollektivvertragljch vereinbarte Schwellen werte nicht erreichen, 

von deren Erreichung Gewährleistungen der sozialen Sicherung. oft auch des 

Arbeitsrechts, abhängig gemacht sind. 

2.4 Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln, bei denen aur Seiten des Arbeit ­

nehmers/der Arbeitnehmerin persönliche Merkmale (wie Alter, Geschlecht. Natio­

nalität, Teilhabe an Arbeitgeberfunktionen usw .) vorliegen, die nicht dem von 

Arbeitsrecht unterstellten Normalieatsmuster entsprechen und die desh~lb nicht den 

nonnalen sozialen Schutz genießen . 

2.S Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln, bei denen auf Seiten des Arbeitge­

bers/der Arbeitgeberin Merkmale (wie Betriebsgröße. Entkoppelung von Arbeits­

verhältnis und tatsächlicher Ausübung des Direktionsreclm, ,> Arbeitgebcr-Arbeit­

nehmeru in selbstverwalteten Betrieben, formal selbständige Arbeitgeber ohne 

10 OH Konzept VOn >re-n·suhllon- WIrd mn Be>.ug ,u( die ~uropj ischc Ebene """"Ickd, lWI U . Mück.-n­
berg .. und S. Deokon. horn dCT(·gulauon (0 • Eurape.n Ooor o( "gi",. L.bour 13w, Utxibilis>IIon ,nd 
Ihe European SIngle markeI. on : ZcHschrif, IUT lusl~ndi"l>cs u .. d Inlcmlllo",lts Arbelu- und Soz..,l­
rtd" (ZIAS) 1989. S. 11.l-107. 

II Die Del\kl,gur des Nonn."arhcllsvcrh:iltnosses und Be' sp,el,. fur die rt .l chfo lg~nde TypologIe VOn ,hOl 
.hw'·lchender B<schaJ"ugung,formrn , ,,,d nKh er ausgeführt In U. Mucken berger. D ie Krosr de, Non", I­
~rbClIsvtTh ii ltn LSSes. In : ZeIlSch rift fü r SO:/.131r.(orm J I ( 1?8 5). S 4' 5 H .• 4 \ 7 fl. (i. fo lg . ZI I. .1, No rmaJ;1ro 
bCHs"<rhähm,). Auf die Wwcrentwlcklun g d ies Kon zepts wIe ~uch die Krll ik da r,\Il br.lUch l h,er meh, 
('mgtg.111gcn ;tU werden. 
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realen EntschcidungsspidrauOl usw.) vorliegen, die nicht dem Normalitätsmuster 

entsprechen. 
Jede dieser Abweichungen und die ihr zuzuordnenden FäHe werfen Schutz- und 
Gcstaltungsproblcme auf. Ihnen tlächendeckend nachzugehen, ist hier nicht mög­

lich. Ich setze i.n der DarsteHung Schwerpunkte auf befristete Arbeitsverhälwisse 
(Problemkreis .1..2), Beschäfcigungsauslagerung (Problemkreis .1.. r), Tcilzeitarbeir 

(Problemkreis 2.3) und Le.iharbeit (Problemkreis 2,5). Die Auswahl isr teilweise in 
der Empirie - dem Anwachsen geradc dieser neuen Beschäftigungsformen , aber 

auch der Disproponionalität ihrer Verbreitung (z. B. das »self-cmploymem« in 
England) - und reilweise in aktuellen nationalen und internationalen Neuregulie­

rungsbestrebungen in Europa begründe!." Ob sie aufrechterhalten bleiben bnn, 
muß sich erweisen . 

J . Neue BeschäfugungsJormen als indiViduelle und kollektIve RISikoverlagerung 

Als Ausgangspunkr fur reehrliche Neuregelul1gsbestrebungen bieter sich an, die 
neuen Beschäftigungsformen als eine Verä.nderung der in der Unternehmens- und 
der Arbeitnehmerrolle liegenden Risikolagen zu betrachten - gcnauer gesagt : als 
Externalisierung der vom Unternehmen zu tragenden Risiken auf Arbcirnchmer, 
deren Familien und die Gesellschaft dis ganze. 
Dem abhängigen Arbeitsverhältnis wohnt von Anbeginn an eine rechtliche Risiko­

zuweisung inne. die sich an der dauerhd(ten Asymmclrie vor allem der Weisungsbe­
fugnis und der Gewinnaussicht der Parteien des Arbeitsvertrages festmacht. 'J Dic 
Einseitigkeit von Weisungsbcfugnis und Gewinnaussicht des Unternehmens wird 

dadurch zugunsten des Arbeitnehmers ausgeglichen, daß dem Unternehmen be­
stimmte Belriebs- und Winschafts-, damit aber auch Lohn- und Bestandsschutzrisi­

ken übertragen werden. Form und Ausmaß dieser Risikozuweisung durch die 
jeweils geltenden rechtlichen Normen verandern sich historisch - heute srark umer 
der Perspektive des Sozialstaarsprinz.ips . Sie sind im Ausmaß ihrer Geltung der 
Dispositionsbcfugnis durch die Arbeitsvertragsparteien ent2.ogen. 
Diese Verbindung der Weisungsbefugnis und der Gewinnaussicht des Unterneh­
mens mit der Zuweisung bestimmter Arbeienehmerrisiken an das U memehmen, die 

für das Arbeitsverhältnis konstitUtiv ist, wird bei fast allen genannten neuen 
Beschäftigungsformen partiell gelockert oder gelöst. Es findet ein Risikorransler 
oder genauer: eine Risikoexternalisierung vom Unternehmen statl. Das Konzept der 
Exrernalisierung'~ hat in der modernen umweltökonomischen Theorie genauerc 
Gestalt angenommen. Verstanden wird darunter die vor allem in Marktwirtschaften 
zu beob:\dHende, aus einzelwirtschafdiehcr RJtionalirat folgende Tendenz, die 

einzelwirtSehaftlichc Kostenrecllßung so weit wie möglich von Kostenelementen zu 
enelasten, die kosten- und gefahrlos nach außen verlagen, eben "externalisiert" 
werden können. Daß das Konzept derzeit vor allem in der UmweIrdiskussion 
Konjunktur hat, gibt keinen Grund ab, es darauf zu beschränken. 
Die Einordnung der neuen Beschafligunbsformen als Risikoextemalisierung bietel 
eine regulative Grundidee, die für den weiteren Gedankengang bedeutsam ist. Jede 

Risikoexterna!isierung wirft die frage des Zusammenhangs von Sachherrschaft und 

'L Ein (>[""5 we".,,!s Spektrum wIrd "011 Kr.\">rIIOU- M'IHl.k lS «(Fn. 7) beh;mdeh . 
'1 D,zu - mn B(7,u~ auf d,. unlcr.«h .. dliche Rlsi kozuwcIS ung IIn ,öm'sch<'o Recht be, .Ir, 100'1<' 

conducllo ope", und loc,"o co nduCIIO ope ra,u m - E, Gher>. Dintto dd bvoro. ßm : c',cual '9S9 . 
S. 36 (r. 

q Dieser Begri(f ,>md hier WIe Im folgenden Im Sinne von K. \XIilliam K..'pp. So.",lc Kosten der 
MaTktwlT\schaft, fnnkfurt: Fischcr T.sd. t nbuch Vcrl.g t9SS. S. joll verstand,n. 

J 
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4 Folgenhaftung - des Verursacherpril1zips bei Entstehung externer (nicht nur mone­
tär verstandener) Kosten - auf. Sie legt als Folgerung die Re-Internalisierung dieser 

Kosten auf die verursachende Instanz nahe. [m Falle neuer Beschäftigungsformen 
würde sich diese regulative Grundidee dahingehend konkretisieren, daß Risikovcr­

lagerungen unterbunden, rückgängig gemacht oder ausgeglichen werden, daß dem­
entsprechend der soziale Schutz für die von neueo Beschäftigungsfonnen BetroHe­

nen auf recheerh alten wird. 

Verschwiegen werden darf allerdings nicht, daß es wenigstens noch zwei Probleme 

zu lösen gibt, wenn die Kategorie der Risikoexternalisierung im normativen Kon­

text des Arbeitsverhältnisrechts operationalisiert werden soll; 

Auch wenn die Kategorie im Prinzip akzeptiert wäre, ist noch niclm darüber 
ausgesagt, welche Risikozuweisuog in einem gegebenen historischen Zustand 

verbindlich, d. h. der Möglichkeit der Externalisierung entzogen sein soll. Damit 

ist im wesentlichen die verbleibende Reichweite der Vertragsfreiheit im Arbeits­

verhältnis angesprochen. 

Offen ist zum anderen, ab welchem Grad der Selbstbestimmung und Gewinnaus­

sicht für Beschäftigte die für das Arbeitsverhältnis grundlegende Risikostrukrur 
ihre ratio essendi verliert. Hierin liegt der rationale Kern der von Beuthien 

herbeigeführten Diskussion um Arbeitnehmer oder Arbeitsteilhaber. 'l 

Im Kontext dieser Überlegung ist nur das erstgenannte Problem einschlägig. Man 

kann ihm vermutlich nur beikommen, indem man aus der jeweiligen Arbeitsrechts­

ordnung historisch konkretisierte und zugleich verallgemeinerte Normalitätsmuster 
extrapolien,6 und ihnen typisierte Risikozuweisungen entnimmt, die der Disposi­

tion entzogen sind, Doch kann diese Frage hier nicht weiter vertieft werden. 

4. Neue Beschäfttgungs/ormen, kulturelle Vorbedingungen mdu5tneller 
Beziehungen und veriinderte Eimtellungen zu .. Arbeit" 

Bedeutsam für die rechtliche Neuregelung neuer ßeschäftigllngsformen sind die, 
teilweise noch wenig bekannten, möglicherweise rechlllncerschiedlichen kulturellen 

Muster innerhalb Europas, auf die sich die rechtliche Regelung oder Nicht-Rege­

lung neuer Beschäftigungsformen bezieht. Dazu gehören sowohl unterschiedliche 
industrielle Enlwicklungsgrade als auch unterschiedliche soziale Standards in unter­

schiedlichen Regionen und Ländern - man vergleiche etwa das Ausmaß der infor­

mellen Ökonomie in halien, in Frankreich mit demjenigen der BRD. Dazu gehören 
auch unterschiedliche, teilweise sich derzeit sichtbar verändernde Bedürfnislagen 

und Orientierungen von Arbeitnehmer/-innen, die wiederum teilweise aucn in der 
Aufnahme von arypischen Beschäftigungsformen zum Ausdruck kommen. 

Zu kurz griffe angesichts dieser Vielfalt ein Regulierungsansatz, der von einem 

einheitlicnen Normalitätsmuster - einer Normalbiographie, einer Normalarbcirs­
zeil, einem Normalarbeitsverhältnis - ausgeht. Ein solches Normalitätsmuster 

verbleibt dem nalten monolithischen anthropologischen Modell~ (Y. Kravarjeou­

Manit.1kis) verhaftet, das sich derzeit in der Auflösung befinde!.') Es belegt Beschäf-

'5 Zu die"r Po<ouon s. U, Muckcnberger. D.r diskrete Chume des neucn ub.'I5techtllC~cn Kons.",.I,,­
mu s. ln' Epsbrnp. H., u .•. (Hg.), 1989: Di,' n"okonscrv",,'c Verheißung und ihr PreIS, Zukunh der 
ArbCll und der Gewerkschaften. Kol", Bund-Wrhg. S, '97-211, Iner S. 206/[, 

16 Vgl. U. Mückcllberger. Nonn~brb"llS"·trh älln1S und .'yplSche Besch:ifllgungsfomleo. Ein Rechtsver­
gJ",ch ZWISchen F ra nkre'ch, England und der BuodeSr'publik - I. lolg. l'.ll.: RechlsverglclCh -, UV\'. M •. : 
EUI FlorcnzlHWP H amburg '9&9, 

'7 Zum Gcs.,rnlzusammell h,ng vgl. J. Hollm.\JJnJR. Hoffm annlI). Lange/U . Mückenbe~er (Hg,). Jons.", 
der ßeschlußbgo. Gewerbeh.f, . ls Z ukunflSWtrks!>lt, Köln '<)90. 
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ligungsformen, die von ihm abweichen, mir einem Stigma: Weil sie von ihm 

abweichen, weil sie als DaLypisch~ gelten, genießen sie geringere gesellschaftliche 

Wertigkeit, geringeren Schutz . Das Norrnalirätsmusrer entfaltet so eine funktion 

unterschiedlicher Risikozuweisung an Gruppen abhängig Beschäftigter - je nach­
dem inwieweit ihre BeschäfrigungsformenJ ihm folgen oder nicht. [I Da das alte 

monolirhische Modell zudem für Männer und nicht für Frauen kon7-ipiert war,'9 

trifft das Stigma des Atypischen typischerweise Frauen. 

Zur Risikoextemalislcrung seitcns des Untemehmens (oben 2.3) tritt damit eine 

diskriminierende Risikoverteilung unter den Beschäftigten hinzu . 

Problemangemcssen ist allein, von einer Vielzahl koexistierender Beschäftigungsfor­

men auszugehen, ihnen durch den Regulierungsansatz das Stigma des "Atypisehen« 

zu nehmen und sie mit einem nicht an das Arbeitsverhälrnis gekoppelten sozialen 

Sicherungsrahmen zu umgeben.'o Ein Neuregulierungs~nsatz muß aber neben dem 

Schurz- auch ein Gestaltungsansatz sein, der den veränderten Bedürfnissen arbeiten­

der Menschen - nach Unterordnung der Erwerbsarbeit umer Lebensbedürfnissc, 

nlch Veränderung der Geschlcducr- und Generationenbeziehung, nach gesicherten 

Lebensformen <lußcrhalb lebenslanger unselbständiger Beschäftigung - Rechnung 

trägt und Raum gibt." Selbständigkeit, Teiluitarbcit, zuweilen auch Leiharbeit 

wird den Arbeitcnden keineswegs ausschließlich aufgezwungen, sondern encspricht 

oft ihren, ggf. lebensphasenspezifischen Optionen . Was ihnen aufgezwungen wird, 

ist die soziale Diskriminierung, die mit der Abweichung vom Normalitätsmuster 

meist verbunden ist. 

Regulativer Ausgangspunkt beim Umgang mit neuen Beschäfugungsformen ware 

somit ein doppelter. Die Soz,ialordnung müßte Sclbstbestimmungsspielräume der 

arbeitenden Individuen - unter unterschiedlichen lebenszyklischcn, regionalen und 

nationa.len Bedingungen - durch einen regulativen Rahmen ausweiten und sichern 

und mit kollektiven Formen soziJlen Schutzes verbinden. Sie müßte abcr zugleich 

den dabei zu beobachtenden Risikoverlagerungen durch verändene Formen sozia­

len Schutzes für die davon Betroffenen entgegentreten. 

11. Die europäischen Richtlinien-Entwürfe vor und nach Verabschiedung 
der Gemeinscha/tscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer 

Neue Beschäftigungsformen führen derzeit in allen EG-Ländern zu Regulierungs­

veränderungen - paradoxerweise fast überall auch zu mehr oder minder starker 

Dercgulierung. ll Tch verfolge hier nicht die Linie der Analyse nationaler Rechtsent­

wicklungen, sondern die Ebene potentieller europäischer Regulierung. Für das 

Gebiet neuer B~schäfrigungsformen sind einige neuere Texte der Europäischen 

Gemeinschaft, der I LO, der Vereinten Nationen und des Europarates von Bedeu­

tung. l
) Ich konzentriere [l\ich wnächst (unter 1.) auf die Richtlinien-Entwürfe zu 

18 Dl'ZU luch D. ßolJing<r/W. Corn"zjB. P/'u-E{{inge.r, .A~yp"che. ßrschlfugung - btlncblichc Kalküle 
und Arb .. tnehmcrontere<5eo. In: K.Semlingcr (Hg.), Flexibil;Slcrung de> Arbc.tsm,rktes - Intcres$en. 
Wirkungen, PCr<PCkllVCn, Berlin r?? I (im Erscheinen). 

'9 Zu dit<em Asptkl Mückenbcrger, Nonnal"beJlsvcrh • .hnlS (Fn .• 6). und Kr.",rllou-M:>notlkos (['n . 7), 
S . • 617. 

10 S. h,erz.u M. bndcnbcrger, Defizllc und Lösungsstnlteglen bel der sozlah'erslehcrungsreclulichcn 
Abs,chcrung OCXlbier Besch:il<1sung, ,n: Scrnlinger (Fn. I S). 

11 So Ja< Grund.nlicgen dc-s Guuchtens von Hoffmlnn UoOt. (Fn. 17). 
u DlLU U. Mückenbuger, Rechl>vcrglcKh (I'n. 16). 
l} Vgl. die Zus.tmm,·nstdlung ,m Anhang von ßnlll Bcrcu5Son', Boneh, _Fund.ment.1 S<J c';l1 .nd 

Econom,c RighlS In the EuropeJn Communny" (Florem., Okt. '989, S. '07 ff.) 

f 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 05:52:53. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-1-1


6 .. temporary employmcnt busincsses« und ,.fixed-duralion contracts of cmploy­
ment"'< lind zu »voluntary p;<rnime work«,'l die von der Kommission der EG 
bereits in den frühen 80er Jahre erarbeitet wurden . Dann (unter ). .) folgt eine 

Darstellung des Impulses. den die Gemeinschaftscharc:! der soziQlen Grundrechte 

der Arbeitnehmer vom 9. Dezember [989'6 - im folgenden >EG-Charta~ - ~owie 

das Aktionsprogramm zu deren Anwendung vom 29. November 1989>7 - im 

folgenden »Aktionsprogramm" - gegeben haben, und schließlich (unter 3.) ein Blick 

auf die seit AugUst/September 1990 vorliegenden Neu-Entwürfe. 

1 . Die erste Phase von Regu./ierungsvenltchen fur Qtypl.sche Beschäfugung 

1.\ Die frühen Kommissions- E.ntwürfe wurden z.u einer Zeit ausgearbeitet, als das 

Thema der atypischen Beschäfrigung - zuerst in Frankreich, später in weiteren 

Ländern der Gemeinschaft - erste Konjunktur hatte. Die Entwürfe von 1982/}/4 
sind nie verabschiedet, auch nur spärlich beraten worden." i Sie sind gleichwohl 

struklurbildend für den gegenwärtigen Stand europäischer NonnsetLung auf diesem 

Gebiet geworden . 

Für Arbeitnehmerüberlassung strebt ZEITARBEIT E 2 die amtliche Zulassung von 

Verleihunternehmern (Art . 2), die dem Befrisrungsentwurf (An. ! 5) entsprechende 

Beschränkung der Überlassung auf vorübergehende Tätigkeiten (An. J), die ange­

messene Information von Lciharbeitnebmcrn über ihre Rechte (Art . 8) und das 
Verbot arbeitsrechtlicher (An.6, 9 und 10) und sozialrechdicher Diskriminierung 

(Art. 4) von Leiharheitern an . Die Bcfristungsregelung sieht das schon erwähnte 

Erfordernis einer vorübergehenden Täcigkeit, ein arbeitsrechtliches Diskriminie­

rungsverbot (Art. (7) und gewisse Sicherungen gegen Gesetzesverstöße des Arbeit­

gebers (Art. [5 Abs. 2) vor. Die weitmaschigen Bestimmungen lassen den Mitglieds­

staaren wie auch den Tarifvertragsparteien große Spielraume, selbst davon noch 

abzuweichen . ' ? 

Der Enrwurf der Teilzeit-Richdinie (TElL ZEIT E 2) besteht hauptsächlich aus 

einem detaillierten arbeitsrechtlichen (Art . .!) und einem allgemeinen sozialrechdi­

ehen Diskriminierungsverbot (Art. 3). einer Option zum Überwechseln von Teil­
zeit- in Vollzeitarbeit und umgekehrt (Art. 6) sowie implementativcn Bestimmun­

gen. Ausnahmen durch nationale Gesetzgeber und Tarifvertragsparteien sieht der 

Entwurf dagegen nicht vor. 

1 . 1 Gespür für die oben unter 1.2.1, 2 . 3 und 2:.4 angedeuteten Strukturprobleme der 

neuen Beschäftigungsformen kann man keinem der Entwürfe nachsagen. 

a) Dadurch daß ZEITARBEIT E ! und ZEITARBEIT E.I einen Arbeirnehmerhe­

griff voraussetzen, werden sie L. B. an einer Situation wie in England abgleiten , wo 
»agency work" nicht nur weitgehend ungeregelt und in einer Grauzone zwischen 

abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit angesiedelt ist. sondern wo ".agency 

workers« nach einer neueren Rechtsprechung die Arbeitnehmereigenschah abge-

24 Enl wurf l: 7. \. 1981 - O . J. C 118, S. 1 (i. folg . ·w .: ZElTA RBE 11 EI); [nt wurf!.: 6. {. J 984 - O . J. C 
I).h S.I (i. folg. w .: ZEITARBEIT [ 1) - deutsche F.ssung dokum~n"cn bel R. Birk (Hg.). 
Europ:iischcs Ar~Hsrechl. München '9'0. S. 1 8 ~ H. B~,dc [ntwürk 'md mehl vOm MinlHcrr1l 
angenommen. 

1\ [ ",wurf" 4. I. 1981- O.J. C 6" S. 7 (i . lolg. zu. TEIL ZEl T E 1), entWurf!: I· I. 1983 - O .j. CIS. s. 1 
(i. lolg. ZIl. TEfLZEIT E ,) - dCUl«hc hssung de< I.rz,eren dokumemlcrt b .. Birk (Fn . '4 ), s. '9 lll. 
Bc.'lde Enlwürfc smd mehl vom MiOisterT"t :mgenommcn. 

l6 KOM (89) 148 endg. - dokumen" ... t bel Dirk (a. >. 0.), s. 4J fl. 
17 BR-Drs. 717/89 - abgedruckt bel Birk ( • . l . 0 .), s. \' I!. 
,8 S. nur den HinweIS Im Aktlo nsprogr:tmm untCr 1. B. l' Für Arb~lmchm<ruberi a sung: Art., Ab'.4; Art . 6 ; Art . 7 Ab • . 3: An..!} Ab5. ': [ur B<lmtung: Art . 

An . lj Abs . ,. A<t.17: Art.l2. 
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sprochen wird. JO Überhaupt bleibt die Flanke des Aussriegs aus dem Arbei(srecht 

durch "sel! employment« und die wirrschaftsrechdiche Koordination Selbständiger 

offen. 
b) Die in den Entwürfen enthaltenen Diskriminierungsverbote arbei!s~ und so~i:J­

rechtlicher Art gehen an der strukturellen Diskriminierung der neuen Beschäfti­
gungsfonnen vorbei . Diese besteht in zweierlei . Ersrens werden bestimmte Beschäf­

tigungsfomlen, zu denen heule viele -neue« zu rechnen sind, aus dem rechtlichen 
Schun ausgeschlossen . Zweitens mag d<'ls pro-rata-Prinzip zwar vielleicht unmittel­

bare, willkürliche Ungleich behandlung verhindern; aber die strukturelle Unterver­

sorgung unstetig oder nicht in Voll:z.eit Beschäftigter beseitigt es keineswegs, es 

vollzieht sie gerade, indem es eine s07-ialrechdiche Berücksichtigung Teilzeitbe­
schäftigter immer nur "pro rata" anordnet - dies ist das Prinzip aller Entwürfe.!' 

Ersteres wird in geradezu rührender Weise in TEILZEIT E I und TEILZEIT E .l 
bestätigt, wenn Art.} Abs . I den Ausschluß sozia!rcchrlicher Diskriminierung 

Teilzeirbeschäftigter prokl<'lmiert, Abs. 2 jedoch hinLUfügt: 

.Membcr stares shall be exempt from applying ehe proVIsions of paragraph 1 10 pari-time 
workers whosc working hours andJor remuneralion are bdow lhe Ihreshold of e1igibilil)' for 
Slalutory or occupational socia.! sccuriry schcmes .« 

Die indirekten Effekte gegen neue Beschäftigungsformen machen sich <"-war auch auf 

arbeitsrechtlichem, vor allem aber auf sozialrechtlichem Gebiet bemerkbar. Deshalb 

geht eine Regelung neuer ßeschäftjgungsfonnen, die den sozial rechtlichen Schutz 

nicht auch auf deren Schutzdefizite zuschneidet, an den Strukturproblemen neuer 

Beschäfcigungsfomlen vorbei. 

e) Auch das Problem der Risikoverlagerung wird il) den Entwürfen nicht gesehen 

und aufgegriffen. SOnsl hätten sie in bestimmten Fällen kompensatorische Regelun­

gen mit ~Prekaritärsprämien« zugunstcn der Beschäftigten und .PrekaritäISkoslcn« 

zulasten der Unternehmen treffen miissen, die sich beispielsweise im französischen 

und sogar im ellglischen Recht der Abfindung nach Ablauf befristeter Arbeitsver­

hältnisse finden. Umgekehrt rragen die Entwürfe selbst noch zur Risikoexternalisie­

rung bei, indem sie bei der Anrechnung a-typisch Beschäftigter auf die für individu­
elle oder kollektive Rechre bedeutsamen Schwellenwerte das pro-rata-Prinzip an­

nehmen.!' Für deregulierende Tendenzen im Teilzeitarbeitrechts der Bundesrepu­

blik oder Frankreichs ist das zwar charakterisrisch. Sozialpolirisch zwingend oder 

auch nur wünschenswert ist es aber keineswegs. 

d) Einige Regelungen in den Entwürfen legen die Vennurung nahe, daß es weniger 
um den Schutz der in neuen Formen Beschäftiglen als um den Schutz voy ihnen 

geht. Dies in doppelter Weise; als Schutz der »nonnal. Beschäftigten vor Unterbie­

rungskonkurrenzJ) lind als Schutz der an nationalen und internationalen Märkten 

operierenden Unternehmen vor mit niedrigeren sozialen Standards operierenden 

MirbcwerbernH Die dabei verfolgten Regulierungszwecke sind Icgirim. Aber sie 

sind nicht unbedingt deckungsgleich mit und im Kollisionsfalle naehrangig gegen­

über dem sozialen Schurzbedarf der in neuen Beschäftigungsfonnen Tatigen. 

JO Muckenbcrgcr (Fn. 16). 
)1 Vgl. ZEITARBEIT E I und ZEITA R BETT E J An. 4, An. 9. Ab~. ), Art. 10, Art . t 7, Art. >0; vgl. Inner 

TElLZf./T E I An.l-~ und An·7; TEILlEIT E 1 Art . l, J und 7· 
J1 Vgl . ZElTAR8Err E 1 und ZEITARBEIT E 1 Art . 10 , An . 20; vgl. femer TEILZEIT E 1 und 

TEILlEI! E. 1 Art . 7. 
)J So ZEITARBEIT E J l'cä~mbcl, Reell,] ) und s; ZEITARBEIT E 1 und ZEfT,ARBEIT [ 2 ArI.6, 

Ar\. 8, An. 17. Ar!. 19; 7EILZEIT E 1 und TEfLZEIT E,An. . 8. 
H So ZEITAR8Err EI l'r:.,,,,bd, RccII:tJ 7 und 10 ; lfJI~,b~" E, Art.l Abs. 5, An. I}; TEILZETT E I 

Prl.mbel R,clul 5. 

7 
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8 e) Ein Lichtblick finder sich andeutungsweise in den Teilzeiten[würfen. Die in 

An. 6 vorgesehene Option des Wechsels von Teil- in Vollzeit und umgekehrt nimmt 

überhaupt erst einmal den Gestaltungsansalz im Hinblick auf eine Vielfalt wün­

schenswcncr Beschäftigungsformen auf. Zum anderen widersetzt sich Are. 9 der in 
neuerer Deregulierungsgesetzgebung - wie § 6 des deutschen Beschäfrigungsförde­

rungsgesctzcs [9&5 - zu verzeichnenden Tendenz, st:larliches Recht durch Kollek­
tivverträge derogierbar zu machen. Er bemüht sich damit um das, was in Frankreich 

als »ordre public social« (An. L 132-4 Code du Tr~vail) bezeichnet wird (freilich 

auch dort langst nicht mehr ungefährdet ist). TEIL ZEIT E 2 Art.9 proklamiert 

auch ein Günscigkeicsprinzip für nationales Recht. 

2. Die Gememscha[tscharla der SOZIAlen Gmndrechte der ArbeItnehmer 

Mit der den Europäischen Binnenmarkt vorbereitenden Einheitlichen Europäischen 

Akte vom 17. 2. [9S6JS ist ein Neuanfang auch der Diskussion um atypische 

ßeschäftigung zu verzeichnen. Dabei spielt nicht nur materiell deren Erwähnung in 
einschlägigen Gemeinschansdokumenten (s. unten .1.. [) eine Rolle. Vor allem schlägt 

sich die institutionelle Veränderung nieder. daß die Einheitliche Europäische Akte l6 

in bestimmten Bereichen der Setzung europäischen Rechts an die Stclle des EinSTim­

migkeits- das Mehrheitsprinzip gesetzt hat. Dies hat die Chance der Durchsetzung 

supranationalen Rechts - wenn auch nicht bruchlos - erhölu (untcn 2.2). 

1..1 Die EG-CHARTA soll gemäß ihrer Präambel den europäischen Binnenmarkt 

durch eine Sozialunion ergänzen. Allerdings wird sie diesem Ziel nicht gereclu, da 
sie keine rechtliche Bindungskrafr entfaltet.J7 Schon dies schwächt ihre BedeutUng 
für die supranationale Neuregelullg atypischer Beschäftigung. Selbst als unverbind­

liche Erklärung bleibt sie weit hinter Jen oben angedeuteten Anforderungen 

zurück. 

Der erste Entwurf vom )0. Nbi 198938 - CHARTA E 1 - wies drei Merkmale auf, 
die im gegebenen Kontext interessieren. Erstmals forderte er für atypische Beschäf­
tigung)? einen ~gereclHen Bezugslohn«'o - was allerdings e.ine recht vage Regel 

blieb. Zweitens erkannte er den Tatbestand der untypischen Beschäftigung als der 

supranalionalen Regelung bedürftig an und weitete diesen Tatbestand insofern aus, 
als er - neben bef ristcter Beschäftigung, Teilzeit-, Saison- und Leiharbeit - auch 

Wochenend-, Naeht- und Schichtarbeit aufführte (CHARTA E 1 Ziff. (2). Schließ­
lich wurde für alle Beschäftigte - unabhängig von ihrer Stellung" und der Betriebs­

große - der Einbezug in die soziale Sicherung vorgeschrieben, die geeignetenfalls 

proportional zur Beschäftjgungsdauer. Bezahlung und geleisteten Beilrägen ausge­

staltet sein sollte (CHARTA E 1 ZifL 14). Die Femchreibung des ProponionalitäLS­

prinzips - das in Ziff. 10 der Sch!ußfassung der EC-CH ART A nicht mehr emhalten, 

damit aber wohl kaum aufgegeben ist - bestätigt einen schon an den Kommission5-

H BCB). Teil H, S. "O~ - deutsche hss\Jng dokument"·" beL W. D'ubl.r u. a. (Hg.). Imem;,.,on.le 
ArbeliS- u'Id So,-,alordnung, K.Oln '990. $.760 fL 

)6 Vgl. vor ,lIem An. 100' und 11 S, E\'(/G-V,nr'g In der Fas.\ung dcr Einhe,tlichon Europ~i5Ch(· 1\ Akte. 
37 Vgl. d" Ende der Pr:i~mbel und di< Implcmenl:luonsvorschriflen unter Zift. ).7 und ,S. Zur Chltu s. 

B Schulte, .Und fiir den Arb~lln"hmcy wemg oder nld, t:.s .,. m: KJ '?90, S. 79 H., I,,("r S. 9411. 
)8 DokumcnllCf( In .ElRR ,86. Juli 1989. S. >;1'-19. 

)9 EI 'pnch, noch von p~mpJoym~nt olhC"1' Ih,n , conlr'c, o{ unli.,cd dU,"lIon". w;hrend der Begriff sp",er 
durcb Einbezug von Teiltellb(os ,)'äfugung zu .~mpJoym"n, oth<r ,h'l1 ,n opcn-cndcd lull-wne con­
""c .. (El Zi/1. 8, so '\lcb EC-Cha"" Zi/I. s) ,usgewellt[ Wird. 

40 .Equ,ublc rdercnce w,ge . (E) Ziff. 9). 
4' Engl. . SIMu' •. O,.r Btgriff, d.::r lueb In der fC-Charla (ZiH. 10), Wenn .ueh mll ,bge;e),w,ch,cr !"-olge, 

enthahen ' SI, dürfle ~'ocn weil vom Arbc'lne)'mer,,",us enlkoppdlcn S,.IU' :cl, Anknup{ungspunkl {ur 
die ,0z,.l, Sicherung n,cI" nur n.helegell. sondern rog." verbngen (d"u "'e"er umen mehr). 
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Entwürfen kritisierten Befund: Das Problem der strukturellen DIskriminierung 

neuer Beschafllgungsfonnen ist entweder nicht gesehen oder nicht für regelungsbe­

dürftig erkannt worden . 
Der zweite Entwurf vom 2 J. September 1989"" - CHARTA E 2 - unterschied sich in 

zwei hier interessierenden Gesichtspunkten. Er trennte in Ziff. tO Wochenend-, 
Nacht- und Schichtarbeit (ergä])zt um Überstunden) wieder von der Verbindung zu 

den atypischen Arbeitsverträgen ab, ohne sie aber aus dem Kreis der regelungsbe­

dürftigen Materien herauszunehmen (dies rat ersr ZiH. 7 der EC-CHARTA). Und er 

Oankierre die die atypische Beschäftigung betreffenden Bestimmungen von 

CH ART A E J dadurch, daß er auf arbeitsrechtlicher Ebene einen Mindestlohn<' 

und auf sozialrechdicher Ebene ein Mindesteinkommen H anklingen ließ. Dies ist im 

Verlauf der Entstehung der EC-CHA RT A die perspektivisch weitestreichende 

Überlegung gewesen. 
Die EC-CHARTA selbst hat beide Anklänge einer Mindcstsicherung unkenntlich<s 

und damit wohl gegenstandslos gemacht. Weiter hat sie den supranationalen Rege­

lungsbedarf bei Wochenend-, Nacht- sowie Schichtarbeit und Überstunden gesrri­

ehen. Übriggebliebcn sind: die Aufforderung zu einem »gerechten Bezugslohn .. bei 

atypischer Beschaftigung (Ziff. 5); eine allgemeine Regelungsaufforderung hinsicht­

lich atypischer Beschäftigung (Ziff. 7); und - perspektivisch wohl das einzig Interes­

sante, was verblieben isr - die tendenzielle Abkoppelung der sozialen Sicherung 

vom betrieblichen Status Beschäftigter (Ziff. 10) . Selbst dies Wenige ist ohne rechrli­

ehe Bindungskraft geblieben. 
Das Aklio7lSprogramm der Kommission sicht mit hoher Priorität den Entwurf einer 

,.Richtlinie über Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse außer den vollzeitlichen 

und unbefristeten Arbeitsverträgen und -verhältnissen- (2 . B.) vor . In der kurzen 

Begründung des Vorhabens findet sich keine substantielle Stellungnahme zum 

Problem neuer Beschäfrigungsformen. Sie werden als . wichtiger Bestandreil der 

Arbeitsmarktorganisation « ~nerkannt. die sich . in den letzten Jahren erheblich und 

häufig unkontro\licn ausgeweitet haben«. An den früheren Richtlinien-Entwürfen 

werden Beanstandungen nichr vorgenommen: Sie müßten »den heutigen Bedingun­

gen angepaßt werden«. Ein Motiv, das uns schon begegnet ist, taucht in der 

Begründung erneut auf: 

• Wenn Wir uns nicht vorsehen, kÖnnlCn ßcschäfllgungsbcuingungen enmchen, die auf 
Gemcooschaftscbcne zu einem sozi:tlen Dwnping, ja sogJr zu Wettbewerbsverzerrungen 
fuhren. " 

Im Ansatz ist hier wieder weniger der Schutz der als derjenige vor atypisch 

Beschäftigten als wettbewerbsstörender hk tor berom. Zugleich wird jedoch von 

der wiflschafclichen Unvermeidlichkeit dieser Beslandreile der Arbeirsm:HklOrgani­

s;\tion ausgegangen. Aus beidern resulriert z:wangsläufig ein SpannungsverhäJmis, 

auf das hin die neuen Entwürfe zu analysieren sind. 

Auf der Tagung des Europäischen Rates am 14.1 15. Dez:etnber 1990 in Rom wurde 

41 Dokumen1le" ,n EIRR '90, November "9S9, S .• 6-18. 
41 "A de"<:cnl wage ,h.1I bc cSLOblisheJ pJrllcul.rly "' Ihe level of ,he b;l.SIC wag • • : E1 l.if/. s. 
44 . PerSon, who h,,'c bc-cn un.bl~ ellner 10 emer or re-ent" the I~baur markct and who 3re na longor 

e~gible (or unemploymenl bcndit, , h. 1I be .ble 10 recelv~ l nllnlnlum oncOme ""d .ppropnll. sacill 
,.!I>t.nce,·: E1 Zifr. I). Dieses MindeSlcmkommm ISI nIcht mJl S021.lhilft glelchusClun, <anS! w,re 
eine kumul ~lIvr Aufführuns belder Rcprodukllon"ochtTungswelSen nocht SInnvo ll gewesen. OHenbar 
!SI - zurmndc, t für dcn Flil van Arbtil5m .. rktvers.gen - MI ein ech tes bcdudtlghltsun.bhänglge, 
MindcSlclnkommen gcd~chl ward.,n. 

4 j D:>s für "<lIlen '''gemessenen Lr bens"".,dard . ausr<lch."d< A rbelueotgdt (ZifI. j) vableibt ebenso 
unbestlmml WI< die Verpflichtung zu .. l"slllng~n Jer s02lal.n Sichern ... In ~usrclchencll"r Hohe­
(ZifL 10). 
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10 die mziale Dimension des europäischen Binncnmarktes erneur be[Onc.,6 Priorität 

bei der Durchführung der Charta wird Vorschlägen über Sicherheit und Gesund­
heitSSchutz Mn Arbeitsplatz gegeben. Aber auch der Regelung alYpischer Beschäfti­

gung gibt das Schlußdokumenl - neben anderen arbeitsrechtlichen Fragen - Dring­
lichkeit, »wobei mit den Dossiers zu beginnen ist, bei denen rasche Fortschritte 

möglich sind". Mit dieser weichen Formulierung sind auch die schwierigen Kompe­

tenzfragen angedeutet. 
2.2 Denn auch wenn die präsencierten substantiellen Ansätze der europarechdichen 

Behandlung neuer Beschäftigungsformen dem Optimismus wenig Nahrung geben, 

präsentiert sich dieses Gebiet seit 1986 anders als zuvorY Bis dahin hatte die 

Kommission auf arbeitsrechtlichem Gebiet lediglich die in Art. [tS EWGV enthal­

tene Koordinationskompetenz, und für den Erlaß von Richtlinien galt nach Art. 100 

EWGV das Einstimmigkeirsprinzip. Die Einheitliche Akte hat aus dem Gesamt­

komplex des Arbeitsrechts in Art. / [8a EWGV das Recht der "Verbesserung der 

Arbeitsumwclt« versclbständigt und für die darauf bezogene Normsetzungskompe­

tenz dasselbe Enrscheidllngsvcrfahren eingeführt, das nach dem neu eingeführten 

Art. [ooa EWGV grundsätzliche für alle Fragen der Verwirklichung des Binnen­

marktes (Ar!. Ra EWGV) gilt: letztendliche Entscheidung des Rates mit qualifiz.ier­

ter Mehrheit. 
Das laßt großere Dynamik der sozialen Gestaltung erwarten, da nicht mehr ein 

Land - wie England - den Normsetzungsprozeß dauerhaft blockieren bzw. andere 

Länder - wie Deutschland - ihren Widerstand gegen Regulierung mit dem zu 

erwartenden Vew begründen können. Freilich begründen die groß angelegten 

Regulierungsaufträge der EC-Charta. des Aktionsprogramms und des Rates vom 
[4./ r 5. /2. 1990 für die Kommission eine double-bi nd-Situation. Sie verllngen ihr 

über Art, J ISa EWGV hinausreichende Normierung ab, enthalten ihr aber dement­

sprechende Kompetenzen und zügige Entscheidungsverfahren vor. Der Auftrag des 

Rates, mit denjenigen Vorhaben zu beginnen. »bei denen r;!.scbe Fortschritte 

möglich sind", ist ungewollt selbstironischer Ausdruck dieser double-bind-Situa­
lion: Der Rat bittet sozusagen die Kommission, die EC-ChartLl insoweit zu 

realisieren, als sie nicht mit seinem, des Rates, Widerstand rechnen muß. 

J. Neue Rlchtlimen-Entwurfe 

Die Kommission nahm diese Herausforderung an, indem sie Im August und 

September 1990 nicht - wie im Aktionsprogramm anvisiert - eine einheitliche 

Richtlinie zu nellen Beschäftigungsformen vorschlug, sondern vier verschiedene, die 

jeweils unterschiedlichen Emscheidungsverfahren untcrllegen und damit teilweise 

klarere Durchsetzungsbedingungen aufweisen. 48 Ein Vorschlag zieh auf bestimmte 

Arbeitsverhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen (CO,!,l (90).2Z8 final). ein 

weiterer auf bestimmee Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf Wettbewerbsverzerrun­

gen (COM (90) 228 final - S YN .180), ein dritter dient der Ergänzung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut1.es von 

Zeitarbeitnehmern (COM (90) 228 Jinal- SYN ;Z81),<9 und ein viener betrifft 

46 Vgl.. den T~XI der Schlußfolgerungen de, Vorm,es "" Bulle"n der Bundesrtg.erung Nr. 14915. I I S} 

vom .21, (2 1990-

47 Dnu naher Muckenbcrgcr/Delkm (Fn. 10). 
~ & Der Frage ~u (ölge", w,,· SIch die un",sch,edlichcn Slr~lq;)Cn d~r KommISSIon und der den Roll 

brsllmm"ndcn lOG-Mitglieder erklären, w;r~ I"cr WIe ,uf anderen arbcLI.sredlllichcn G<b,,·t~n - etwa 
demWnlgen der l11melboren Oj , knrnm,~rung von Frauen Im Erwerbslob,·n - rell.voll, überStcLg' aber den 
Rahm en dieses Ben ... gc$. 

49 Dculs<:hc Fa5sung der er<tcn dro, Vorschl'g" BR- Drs. 60919ö. 
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bestimmte Aspekte der Organisation der Arbeitszeit (COM (90) JIJ final - SYN 
295). Nur der erste Vorschlag stützt sich auf Art. t 00 EWG V und unterliegt somit 

dem überkommenen Einstimmigkeilsprinzip. Alle übrigen - der zweite gestutzt auf 
Art . looa EWGV, die beiden letzten auf Art. 1t8a EWGV - sind) geht der Plan der 
Kommission auf, qu~lifiziener Mehrhcitsenrscheidung zugänglich. 
Der Inhalt der Vorschlage läße diesen Aufw:lnd an Taktik zu ihrer Durchsetzung 
nur schwer ahnen. 
J.I COM (90) 228 final sicht Maßnahmen hinsichtlich Teilzeil, Befristung und 
Arbcitnehmerüberiassung~O vor: 

- Zunächst einmal werden geringfügige Arbeitsverhältnisse mit weniger als 8 
Wochenarheitsstunden von der Geltung überhaupt ausgenommen (An . , Abs. ). 

Ein solcher allgemeiner SehweJlenwerrll für die Geltung der Regelung atypischer 
Beschäftigung war den Entwürfen der frühen Seer Jahre noch fremd . 

- Ein erster Regelungskomplex sieht zweierlei Tnformationspfliehten des Unter­
nehmens bei atypischer Beschäftigung jeder An vor: gegenüber der Arheicneh­

mervenrerung (Art. 2 Abs. 3) und gegenüber arypisch Beschäftigten im ralle der 
Einstellung unbefristeter Vo!!zeitarbeitnehmcr (Art. 5), 
Aeypisch Beschäftigte zahlen bei Betriebsgrößenschwellen mit, die auf die Arbcit­
nehmcrvertrctung Einfluß haben (An. 1. Abs. 2). 

- Teilzeitbeschäftigte sollen dabei pro-rata angerechnet werden (An . .2 Abs.2); 

ferner sind sie bei bestimmeen (nicht oder nicht vollsrändig der Arbeitsleistung 
proportionalen) Leistungen zu berücksichtigen (beim Zugang zu betrieblichen 
Berufsausbildungsmaßnahmen - Art. 2 Abs. I - und zu Sozialdiensten des Unter­
nehmens - Art. 4 - sowie beim Anspruch auf Sozialhilfe und nicht beitragsfinan­
zierte Sozialleistungen - An. 3)' 

- Gegenüber Zeitarbeitnehmern (befristet Beschäftigten und LeiharbeilOchmern P ) 

5011 eine Pflicht eingefiihn werden, die Wahl dieser atypischen Arbeitsform im 
Zeirarbcitsvercrag zu begründen (Art . .2 Abs . 4) . 

- Im Falle der Leiharbeit sollen nationale Regelungen die Hindernisse für Arbeits­
vertdge zwischen Leiharbeitnehmer und Entleihfinna beseitigen (An. 6) und deo 
Leiharbeitnehmern eine Garantie des Entgehs und der Sozialbeiträge im Falle der 
Illiquidität des Verleihunrernehmens sichern (Art. 7). 

Daß das Problem der Struklllrcilen Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigeen durch 
die Neueinführung eines allgemeinen Schwellenwens für die Anwendung der 
Richtlinie und durch Jas Proporrionalitätsprinzip ungelöst bleibt. bedarf keiner 
erneuten Begründung. Perspektivisch interessant an dem Entwurf iSl die volle 
Teilhabe Teilzeitbeschäftigter an nicht der Arbeitsleistung proportionalen (o(t 

unteilbaren) Leistungen. Die Begründungspflicht für die Wahl von Leiharbeit,1l die 
Ansätze einer Stabilisierung des Rechtsverhältnisses zum Entleihunternehmen und 
die innerberriebliche Bekanntmachung von zu besetzenden Nonnalarbeitsverhäh­
nissen weisen in die Richtung des Schutzes der ;}typisch Beschäftigten. Man muß 
aber die relarive Bescheidenheit dieses Schutzes wiederum in Relation mit den 
[nformationsrechten der betrieblichen lnteressenvenretung und der relativen Siche­

rung der sie betreffenden Schwellenwerce sehen und intcrpretieren. Dann wird 

jO D~r Entwurf fnßI unk, ,Z<II.ubellsvnh"luu". (eng'- F'lSsung: ",emporary employment rclauonsh,pso<) 
bdnslcte (e,nschließlich S"mn-) WI< LcihMben.svuhäJ'nlss.: s. die belden Sp"gdslnche In Art. lAbs. , 
lil. b. 

! I An.} Ab,., des En'wurfs der Teilzrn·R,ehtlimt vom ! . 1.19&3 cnlhteh SIe aber lmpliZlt. ,",lern er 
n,tlon.l. Sch".·ellenwcrtc für b<"nehlichr und gesetzliche Systeme der so""len Sicherung als Ausnahmt 
"Om I'roponlOn,lü""pnO',lp zu li.ß. 

S 1 S. vöngc fußnote. 
l) Sie os, dem d<,ulsch~n Rochl 101 Gegms,,7. ZUIl) frln>iHlsch"n {n:md: s. Muckenberger (Fn. (6). S. '4 /,. 

II 
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12 wiederum der Schutz vornehmlich VOy - und nicht: der - atypisch Beschäftigten als 
herausragendes Motiv sichtbar. H 

3.2 Ausschließlich unter dem Aspekt der Wettbewcrbsver:Lerrungen behandelt 
COM (90) 228 final - SYN 280 die atypische Beschäftigung: 
- Auch hier finden sich Arbeitsverhältnisse mit weniger als 8 Wochenarbeitsstun­

den - freilich auch ohne wcrtbewerblich plausibles Argument - ausgenommen 

(An. lAbs. 3)' 
Der Schutz Teilzeitbeschäftigter besteht in der Pormulierung des prO-r;lUl­
GrundS3t7.es hin s ichtlich der sozialen Sicherheit (An . 1) und einiger arbeitsrecht­
licher Leistungen Uahresurlaub, Kündigungsabfindung, Dienstalterszulagen -

An'3) ' 
Bei Zeitarbeit SI beschränkt sich der Entwurf auf die Vorkehrungen ) kurzbefristete 
Kettenverhältnisse auf längstens J6 Monate zu beschränken und bei vorzeitiger 

Kündigung befristeter Verträge eine billige Entschädigung vorzusehen (Art. 4). 
3.3 COM (90) 228 finAl - SYN 281 beu"if{t die besonderen Gesundheitsrisiken von 
Zeitarbeimchmern : 

Hier geht cs einmal um die ge~undheirliche Gleichbehandlung von Leiharbeitem 
im Vergleich zu Festbesch~ftigten der Endeihfirma (Art. 1 und 4) und die genaue 

Kennl.eichnung de( Risikostruktur des Arbeitsplatzes - auch gegeniiber dem 

Leiharbeirer selbst (Art. 3 und 5). 
- Interessant ist im Ansatz Artikel 6) der verhindern will. daß Zei(arbeiter mit 

gesundheitsgefährlichen Tätigkeiten beschäftigt werden, die bei einem Festange­
stellten anhaltende ärztliche Überwachung erfordern würden. Er ordnet im Falte 

solcher Beschäftigung die Möglichkeit der ärztlichen Überwachung über den 
Fris(ablauf des Arbeitsvertrages hinaus an (Art. 6 Sat2. 3). entkoppelt insoweit ~Iso 
Arbeitgebcrpflichten vom Bestand dcs Arbeitsverhältnisses. 

Da die Fragen des Gesundheitsschutzes nicht in erSter Linie solche von Vcnragsge­
sulcungen sind. wird hierauf nicht weiter eingegangen . 

. H COM (90) J 17 final - 5 YN 295 triff( Regelungen für die Tages-, Wochen- und 
Jahresarbeitszeit sowie für Nacht- und Schichtarbeit. Auf sie braucht hier nicht 

eingegangen zu werden) da sie für typische wie für atypische Beschäftigung gilt. 
Sicht man die Entwürfe im Zusammenhang, so bleibt das Bild unbefriedigend . 
Weder die auf langfristige Durchsetzung angelegte Carn (90) z28 final noch gar die 
drei untcr kurzfristigen Durchserzungsgesichtspunkten kon2.ipienen übrigen Ent­
würfe gehen srrukrurelle Diskriminierungsprobleme bei den neuen Beschäftigungs­

formen systematisch an . Sie zielen nur auf punktuelle arbeits- und sozial rechtliche 
Besserstellungen acypisch Beschäftigter und setzen sich dadurch - nicht viel anders 
als die frühere Generation von Entwürfen - dem Verdacht aus, das Problem neuer 
Beschäftigungsformen eher unter dem Blickwinkel der Sicherungsinteressen Festbe­

schäftigter oder ~uch der Wenbewerbsinteresscn von Arbeitgebern zu betrachten als 
unter demjenigen des sozialen Schutzbedarfs der betreffenden Beschäftigten. 

111. Rechtliche ProbLemstellungen 

Natürlich provoziert eine so scharfe Kritik die Frage) wie problemangemcssenc 
Lösungen der Regelung neuer Beschäftigungsformen auszusehen hätten. Ohne diese 

s~ Da., A,,;umenr fü r d ie Perspekuve des Schutzes 1)or ~Iypischer Bescharugung- die Gefahren des soz.alm 
Dumpmg durch Unte rblctungskonku rrenz - Ist begrü lldungs· und durchulzungslaktlsc.h, w.~ anged<u­
tct, (ur den >we • .tcn Ricllllinten-Vorschbg COM (90) 118 fi .. al- SYN 180 bedeulsam. Für dc.n "Slcn 
d;lgc-gell l51 es ohne Rt.'levlJl7, dJ. es an der crford~rlicht'n Einstlnlmlgke ll nichts ?i ndert_ 

S j Zur Ddinluon s. oben. 
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Fr2ge befriedigend be2n1wonen zu können, möchte ich die Richtung andeuten, in 

der bei der Bewältigung dieser Probleme nachzudenken wäre. 

I. Defimtlonspyobleme 

Aufgrund der Vielfalt von Beschäftigungsformen und des uncerschiedlich :lusge­

prägten arbeitsrechtlichen Typenzwanges in der EG bestehen Oe(initionsunter­

schiede, hinler denen meist auch Konzeptionsunterschiede stehen. Bei Teilzeit und 

Befristung kann man der Einfachheit halber den Definitionen der Richtlinien­

Entwürfe folgen. Schwieriger ist dies bei Arbeitnehmerüberlassung und Beschäfti ­

gungsauslagerung. 
\. [ Hinsichtlich ersterem setzen die Entwürfe nicht nur die Existenz eines einheitli­

chen Arbeitnehmerbegriffes voraus, sondern unterstellen auch die Anerkennung der 

Arbeimehmereigenscha{( der Leiharbeirer - das kann aber zumindest für den 

englischen Fall nicht durchweg, und offenbar zunehmend weniger, unterstelle 

werdenY Ferner beschränken sich die Entwürfe auf die Regulierung unstetiger 

("temporary«) Zeitarbeitsverhältnisse, was sie auf Rechtsordnungen, die wie 
Deutschland und Frankreich die sozialpolitische Strategie einer Versterigung des 

Rechtsverhältnisses zwischen dem/der Leiharbcirnchmerl-in und der Verlcihfirm~ 

anstreben, weitgehend unanwendb:tr macht. 

r .2 ßcsehä(rigungsausJagerung wird von den beseehenden Entwürfen niehl erfaßt. 

Insofern fehlen Begriffe für die ProblemOut. die sich et\Va in England unter dem 

Begriff ~self-employment«.\7 in Ländern mie wenig ausgeprägtem Typcnz-wang 

unter dem »Umfeld« (»dincorni " li) abhängiger Beschäftigung, in Deutschland unter 
dem wenig trennscharfen Begriff der »Schein-Selbständigkeit«!? verbirgt. 

2. Allwendungshürde Arbeltnehmerelgenschaft 

Der Ncudefinicion und Vereinheitlichung bed~rf angesichts der wachsenden Typen­
vielfalt von Beschäftigungsformen der Arbeitnehmerbegriff, weil er selbst bei 

rechtlicher Anerkennung und Ausgestaltung unterschiedlichster Arbeltsverhälmis­
typen die erste Anwendungshurde fur das Arbeitsrecht überhaupt ist. Das Krite­

rium der »Unselbständigkeit« oder der "persönlichen" (im Gegensatz zur bloß 
wirtSchaftlichen) Abhängigkeit, das in den europäischen Ländern nach wie vor 

dominien, büßt zunehmend seine regulative Kraft ein. Für die Neurcgclung wäre 

vor allem hier die regulative Idee der Rislko:luslagcrung und der Notwendigkeit 
ihrer Re-Internalisierung (oben I. }.) nutzbar zu machen. 

Es gibt für eine Neuregelung m. E . drei Möglichkeiten: 

- Entweder wird der Arbeitnehmerbegriff auf Falle sachlicher oder organisatori­

scher Abhängigkeit, in denen die Definitionsmacht über die Rechtsform beim 
Auftraggeber liegt, ausgedehnt. 

Oder es wird eine Mittelkategorie von Nichr-Arbeitnehmern - nach Art der 

.arbeitnehmerähnlichen Personen« im deutschen Recht - gebildet und entspre­

chend der Risikoexternalisierung ausgedehnt, auf die wegen ihres sozialen 
Schut:z.bedarfs Teile des Arbcits- und Sozial rechts angewandt werden. 

16 Vgl. Miickenbergcr (Fn. '6), S. 44-47. 
P Sieh~ d,zu Lord Wtdderburn of Ch .. hon , The \'{Iorku ~nd ,h~ bw, ),d .d .. H,rmondswonh ,?86, 

S.ll' Ir. 
sS Zur ,ulicn,schen SilUltlOn Slohe den mSlrukuvcn S'rl\mdb,nd M. Peclu.7.Loli (Hg.). L" 'oro suboniinltO 

e dinlornJ. Bo log". ! 989 . 
\? Zum D;,kuss'Oll ssta"d s. Daubkr. Arbmsrechl 1 (Fn.7). S. 91' fr. 

1) 
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Oder rcchdiche Gew:ihrleistungen werden - wIe etwa im englischen Anri­
Diskriminierungsrecht - wo möglich überhaupt vom Erfordernis eines Arbeits­
verhältnisses abgekoppelt. 60 

Wahrscheinlich wird allein eille Kombination der drei Möglichkeiten die Anwen­
dungshürde entschärfen. 

J. Anwendungshürde Schwellet/werte 

Ein zunehmendes sozialpolitisches Problem - gegen das sich, wie gezeigt, die 
Entwürfe der Kommission blind stellen, zu denen sogar die jüngsten Entwürfe noch 
durch Einführung eines allgemeinen Schwellenwencs von 8 Wochenarbeirsstunden 

beigetragen haben - ist die Existenz arbeits- und vor allem sozialrechrlicher Schwel­
lenwene, von denen Schutz abhängig gemacht wird.ol Die Existenz solcher Schwel­
len hat sich früher daraus begründet, daß soziale Sicherung auf Sozial verbände 
(Familie), nicht auf Individuen zugeschnitten war. Die Erosion dieser subsidiären 
Netze macht statt einer abgeleiteten die originäre Sicherung der Individuen unver­
meidlich. Deshalb muß auch im Falle neuer Bcschäftigungsfonnen vom cxistcnzsi­

chemden Charakter der T;itigkeit(en) ausgegangen werden. Damit sind zumindest 
persönliche Schwellenwerte wahrscheinlich strukturell unvereinbar. Sie werden 
vielmehr selbst - als Anwendungshürde sozialen Schutzes - zum Bestandteil von 
Strategien der Risikoauslagerung. 

4. Arbeitsrechtliche DeJizue hInsIchtlich mdiVldueller OptlOllalitiü und sozUllem 
Schutz 

Auf arbeitsrednlichem Gebiet geht es - wie in den Entwürfcll der Kommission 
ansatzweise realisien - sowohl um individualrechtliche Standards als auch koJlektiv­

rechtliche Sicherungsprozeduren zugunsten neuer Beschäftigungsfonnen. 

4.1 Ausgangsfrage ist, ob die Wahl vom NonnalarbcilSverhälmis abweichender 
Beschäftigungsformen eines materiellen Sachgrundcs bedarf.6' Die damit unmittel­

bar zusammenhängende Frage ist, ob es sich dabei um eine abschließende Kasuistik 
oder um eine Generalklausel handelt, die sozusagen eine »unnormale~ Tatigkeit für 
ein ~unnormales" Arbeitsverhältnis fordert. 6J Der Umgang mir Kasuistiken ist 
heikel, da sie der Vielzahl der Fälle nicht rechtzeirig gerecht werden ulld deshalb -
siehe IlUf das französische Beispiel - forrwährender Nachbesserung unterliegen. Zu 
berücksichtigen ist auch, daß eine zu enge Beschränkung von Zulassungsgründen 
dem Ziel der Realisierung individueller Optionen zuwiderlaufen kann. Das Problem 
von Generalklauseln - eine hohe Implememationsungewißheit - ist bekannl. Ande­

rerseits dürfte allein eill sach liches Begründullgserfordernis - im Gegensatz zu einer 

allein zeitlichen Höchstgrenze wie im deutschen Leiharbeitsreeht - einen betriebli­
chen Kommunikationsprozeß über etwaige Risikoauslagerung und deren Bewälti­
gung in Gang serzen können. 
Bei Berücksichtigung dieser verschiedenartigen Gesichlspunkte käme folgende Re­

gelung in Betracht: 

60 Fur di,,,e. M ethode b'<lc, w,e ge"c'g< die fG-Chdrl" m Ziff. 10 bere"s Anll.1lupun k,o. 
61 Zur Systt m, tik und Fun Ktion : Mii ckenbergtr (fn, ,6). 
6> Ein solches S. chgru nderfordeml< ,mpliz,en COM (90) 228 fi)J~1 In An.> Ab •. 4 für die helden Formen 

der Zell.,bellsvc ,hähmssc. D ies ,sI ,m (r>nzöSlSchcn und (jedcnhll$ b,s '9S s) dt Ulschen ßefnsmngs­
rech, und ,m f",nZÖ5 lSehtn Lcih"b" g red" der Fa ll (d ies 'm Geg<nsatz zum deutschen , wo nur em, 
Hochstd. uer festgelegt ,st). Für eh. d eutsche A,belrsrrd" befil rwon,1 D;;ub le r (A ,be"","ch, 2, S. 8761 
7) em - ci,' r m läss,gcn BefrIStung tnt<p,echend .5 - Sachgrunderfordcrm.1 be l Einführung , ·on T.ilunar­
ben , bel Le iharbcLl erörtcrt er ditO ~1 öglichkelt dieses E rfordCF"nI:!i5:es m ehL 

6) Das f,,' nzöSlSchc Befn slungsrec ht '" ,m Zuge jÜl1 g~r<r Derc"'gulierung,prozt·s,< Yon cl« "rslOn zur 
,,,we,'en Strateg,,· übtrgeg.ngen: s. Muck,nbc,]:;,"r (Fn. 16), $.ll-lS. 
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Sachliche Begründungserfordernisse wären im Ausgangspunkt auf Fälle. zu be­
schränken, die nicht dem eigenen Bedarf des/der Beschäftigten entsprechen. 

- Innerhalb der verbleibenden Fälle wäre eine Typisierung nach Art und Grad der 
Risikoauslagerung vorzunehmen lind mit entsprechenden, Optionalicät und 

Schutz sichernden. Re-fnternalisierungen auswscatten. Der hll mit der schärf­
sten Risikoverlagerung ohne Zugewinn an Optionaliüt für Beschäftigte dürfte die 
befristete Beschäftigung sein, die nicht auf eigenen Wunsch zurückzuführen ist. 
Hier bietet sich an, sie dem Kündigungsrecht Olngenäherten Kontrollen zu unter­
werfen und (wie in Frankreich und - allerdings mit VerzicJJtsmöglichkeit - auch 
in England64 ) dem Regime von Abfindungen, »Risikoprämien", zu unterwerfen. 

Für alle vier hier in Betracht gezogenen neuen ßesch~ftigungsfonnen bietet sich 
weitergeh.end das System von Optionen des Übergangs in andere Beschäftigungs­

formen an, das die früheren Kommissions-Entwürfe (die neueren beschränken 
sich auf Informationspflichtcn!) für Voll- und Teilzeit vorgeschlagen haben. 

- Weitere Standards könnten Gebote gleicher individual- wie kollektivrechrlicher 

Berechtigung sein, wie sie derzeit allgemein (auch in den Entwürfen) diskutiert 
werden. 

- Angesichts deutlicher geschlechtshierarchischer Verteilung neuer Beschäftigungs­
formen bedürfte besonders im Teih.eJtarbeitsrecht das Verbot indirekter Diskri­
minierung einer präzisen Ausformulierung.6s 

4.2 Auf der kollektivrechtlichen Seite ist Voraussetzung für den Schutz. vor Risiko­
auslagerung und den Zuwachs individueller OptionaJität ein genereller Informa­

tionszugang der Repräsentanten der Beschäftigten tlber An und Veränderung von 
Beschäftigungsverhältnissen. Dies dürfte sich angesichts der Vielfalt nicht (wie in 
den Kommissions-Entwürfen66

) auf bestimmte Formen beschränken. da ihnen 
andere funktional äquivalent sein können. Hinzu kommt ein personalpolitisch nicht 
zu vernachlässigendes Problem: Erhöhte Optionalität wgunsten der Beschäftigten 

erhöht den kollektiven Abstimmungsbedarf sowohl unter den Beschäftigten als 
auch 2wischen ihnen und der unternehmerischen Personalplanung. Sinnvoll WJre in 
allen F!illen ein Beratungsrecht (sowohl zwischen Arbeitgeber und Repräsentanten 
als auch mit und umer den betreffenden Arbeitnehmern/innen) hinsichtlich An, 
Ausmaß und Bewältigung der Risikoauslagerung. Der Typologie der Risikoauslage­
rung und dem ihr entsprechenden substantiellen Begründungszwang könnte ein 

Recht ~uf unumgehbare Einflußnahme der ReprJseOf.anten auf die unlemehmeri­
sehe Entscheidung folgen . 
Angesichts der z.unehmendcn Dezentralisierung von Beschäftigung wäre neben 
diesen traditionellen kollektivrechtlichen Formen an die Entwicklung (teilweise 
auch nur Neuformu!ierung) solcher Regelungen zu denken, die die Interesscnver­
tretung panieIl vom ArbeitSverhältnis abkoppeln. Eine solche Emkoppelung würde 

kollektive Imeressenvertrelung teilweise politisch konstituieren; dies wird dort 
notwendig, wo fremde Beschäftigte im Betrieb tätig werden, wo also das Weisungs­
recht nichr vom Arbeitgeber selbst ausgeübt wird - sie isr im deutschen Recht 
bereits partiell bei Leiharbeit, sogar bei selbständiger Tätigkeit vollzogen."7 

64 Zu beltlem s. Muckwbtrg<r (Fn . ,6), S. '4 und 4J. 
6s AnS"I7.e hlcrfior fonden SICh ,m RJchtl i)1lcn-Enlwurf dcr KommISSIon 8S/C 176/09 vom 11. MOL 198& '"zur 

Bewelsl.sl Im BereIch des gleIchen En(grlll und der GI."hbeh,ndlung VOn M,nncm und frlueno (AIH 
Nr.C 176/\: dokumenucrI bl" !lirk (Fn.l4l. S. '1' H.) Unler Art.J und \. 

66 Zulelzt A". , A bs. J Com (90) v8Ii"al. 
67 Zum dCUlschell Recht s. D'iubler. Das ArbelmeclH ) (rn. 7), S. 909 11. Die Idee der Enlkoppelun g von 

!\,b"I-<Ytrhäl nlts und betriebliche, [nte"'ssenvt rtrcwng !'g bereit. Art . 10 VOll ZEITARBEIT E J und 
selbs. der "bgeschw:ichwn Fassung vOn Art. ' 0 ZEITARBEIT E '. "e liegt .ueh An .• Abs .• Co", (90) 
vB fi"al 7. ugrundc, wenn für betneblichc Sch",ellenw,,,, übc,hssC'lC !\rbcllnehmer (.nleili\:) embt­
rechnct werden. 

'} 
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16 Bei Zunahme der Zahl ausgelagert Beschäftigter reicht aber die Möglichkeit einer 
Einflußnahme der betrieblichen Repräsentanten nicht, [01 Zusammenhang mit 
einem effektiven Schut:L :Lugunsten neuer Beschäftigungsformen kommt es erfah­
rungsgemäß nicht selten zu Interessenkollisionen auf Bcschäfcigtcnseite. Die Inter­
essenvenrelung der abweichend vom Normalarbeirsverhältnis Beschäfligten :IUS­

schließlich Repräsentanten der Kernbelegsehaften zu uberlassen, wäre unter diesen 
Umständen riskam. Notwendig wäre einmal eine Form der Imcressenvereretung, 
die den "logistischen Linien.< der Produktion folgt - ungeachtet der Tatsache, ob 
Teilstufen des Prod uktionsprozesses 3ufgrund der Verringerung der Fereigungsticfc 
ausgelagert und die Produzenten u. U. selbständig sind. Zum anderen wäre z. ß. eine 
auf die Gruppe der "self-cmployed~ zugeschnioene ubC'Tbetriebliche Repr:1sellla­
lion ihres Interesses, die entweder autonom-verbandlich oder mit kollekrivvertr3gli­

chen Mitteln6s oder staatlich oder quasi-scaadich69 tätig wird. 

5. Sozudrerhtliche Defizite hinSIchtlich IndiVIdueller OpllOnalitiit lind sozlLIlem 

Schutz 

Das Sozialrecht isr zu kompliziere, als daß Anforderungen an die Reregulierung 
neuer ßesehäftigungsformen hier im einzelnen aufgeführt werden könnten. Ande­
rerseits ist bei der Kritik der Kommissions-Entwurfe deutlich geworden, daß ohne 
slarke sozialrechtliche Äquivalente eine Regulierung neuer Formen der Beschäfti­
gung strukturell fehlgeht. Deshalb folgen hier einige sehr allgemeine regulative 
Grunduberlegungen. 

Die Ausgangspunkte des Schutzes vor Risikoverbgerung und der Optionalität 
greifen auch hier. Unumgänglich erscheint, die Schutzbereiche des Sozialrechts 
(zumindest vom Alter des Eimrim in das Erwerbsleben an) von sozialverbaodlichen 
(etwa familiären) Zurechnungsmechanismen w befreien und vollständig auf das 

Individualprinzip umzustellen. Daß dies mit den Geringfügigkeitsschwellen im 
Sozialversicherungsrecht zumindest in ihrer derzeitigen Höhe unvereinbar isr, 

wurde bereits erwähnt (oben Ill. 3)' Es impliziert aber weiter eine Abschwächung 

des Versichcrungs- und Äguivalenzprin:Lips zugunsten von Mindestsicherungen 
nach Bedarfsgesichlspunkten im Sozialversiehcrungsrecht und schließlich - in der 
Konsequenz - eine aueh von Arbeitsverhältnissen entkoppelte GrundsieherungJ" 
Solche Slruklurveranderungen bes"itigen nicht das System der Sozialversicherung. 
Aber sie wurden das ihr innewohnende Spannungsverhältnis zwischen »sozial" und 
>.Versicherung~ energisch wguns(en des S07,ialen verschieben, indem sie die jetzt 
bestehende Koppelung der sozialen Sicherung an die »Normaliüt« der Arbeitsver-

68 Hi erzu bedarf es z.)3. bel Sclbsr;;ndigen der pomlncchd ichen G rundbg. - WIr etWa § It' deI de utsche)) 
T.rilvertt'gsgcscllc5 s!c vorSlch t -. d, sonst <01011<' Kollekuvvcrträg<' d~n Verbote)) und ßesc br~l1 kun­
gtn des K"tcll reth" unl<rlä~<n_ 

69 Gew ISse au sbauf:illl gc Vorb ilder könnlcn 11Icr die. freilich ,ktuc!1 slork d<' rcgu licrungsbC1roffencn. 
englischen Wage councils, die schw..dlschen Ombudslcute, d,e ihnen partiell n.chgeb ildeten .)3Clui!ro.g­
len- Im deutschen Umwchschut z · und Anll-Di.knmmlcrungsrcchl oder die HelmarbcIISa U$$chüssc "n 
d(;U I~, h (!n Ht'lm;1:rbt'H~rcc hl ::lbgeben. 

70 Diese NotwendigkeIt 1St grundsä tdich darg<OSldh von U. Mlickenb~rger/C. Off./1. OSlner, Das slaatl ich 
garant""e Grundeln kommen - ein sozlOlpol,mches Gcbot der Swnde. In, H. L_ K r,mer und C. Legge­
wIe (H g.), Wege ons Retch der freiheit. Andr;· Gorl zum 65. Geburtstag, BnJin '9&9. S. 247-78. Au, 
die<em ße""g ergibt SIch auch, daß n'cI" d.von lu,zugeh en 1St, d,ß eme GrundSlcherung ,I, solche 
schon die Losung des Problems der Fragmenu.rung und Segmentierung clr-s ArbeItSmarktes d,rSleHen 
konnc. Wohl kann SI" abcr - Im Kontext nllt Arbclls;<"ltverk ünuI1S und geSlChert<:n Optionen des 
Wechsels ZWIschen E rwerbslebe o und nlch'-L'rw~rblichcr Arbeit [lir belde Geschlecltler - emt mehl 
~n\\'es.J\lJ ic he Bedingung d.für bert ll " ellen. Eille ähnl iche Opllon finde, steh bel Schult(· (Fn. 37). 

5-;14 Ir. 
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hälmisse lockerten.?' Erst solche weitgehenden Maßnahmen würden sl(ukturcll den 
Schutz und die Optionaliräl für neue Fonnen der Beschäftigung ermöglichen: Sie 
erst nähmen ihnen das Stigma, von einer Normaliüt abzuweichen, auf die der 

soziale Schutz zentral abhcbc. 7> 

/ V Vorläufige Folgerungen 

In Konsequenz der angedeuteten Vorschläge für die Neuregelung neuer Fonnen der 
Beschä(tigung liegt die Reflexion auf Ebenen und Mittel ihrer Realisierung. Für die 
Ausformulierung und Durchselzung der arbeilsrechrlichen Ziele kommen sowohl 

kollektivvenragliche Gestalwngsformen7J als auch - je nach nacionalen Rechlskul­
turen unterschiedlich - cin Wechselspiel zwischen staatlicher Intervention und 
autonomer Normserzung in Betracht. Teilweise wird dies bereits praktiziert. Dem­
gegenüber dürfte der Handlungsspielraum für die Umgestaltung der sozialen Siche­
rung enger auf das Feld staatlichen Handeins beschränkt sein J 4 Das schließt nicht 
aus. dalS dergleichen Gestaltungen Gegenstand des »sozialen Dialogs« auf europäi­
scher Ebene werden, von dem dann Impulse in Richtung auf nationale Rcch!sanglei­
chung und europäisch-rechtliche Normscrzung ausgehen.l l 

}' So en,h"h auch CHARTA E , .~ Ziff, I) (teilweIse .uch bere 'ts Z,f(, 8) AIlSllU solcher MinclesuJche­
rUJl gsbcstullmun~cn, die "-'I .. dings In Ziff. sund 10 der EndfassulT& crs. l'2los entfallen ·,nd . 

7~ D,ß eille so lche GrundSIcherung I11It dem vc r~ ",l erten gesellschafTlichen ArbellSverst,ndnu und mit cl 'r 
unrvt'rsd lcn Bürgerrolle - un Gcgcns3u. 'l,:U I'mcrnoknllsch-p3Y"likuhnsu sch cn Prmzlplcl1 \j - ZlI S':'Il') ­
menh ';ll&t. Wird .n dem ln Fn, 70 ~ltlCrlcn Bemag he{"l0rse!tOben. 

73 Dies - und dcr ZUSJmmt'nh,ng mlt dem dUrL'h die Einheitliche Europ;i«h. Ak,e emgtfühnen ,Soz.T>len 
Di,log. (An, " sb EWGV) - 'SI der Grundgedanke der Stud;e v(>tl ß. Bercu"on (Fn. 1)), Allerd;ng,s 'St 

d,. Paradox 7.U bochtcn. daß die F,ktortn, die CIOC '\ltonOm" Regulierung der B<dingungen neuer 
Beschäftigung notwendig mlchen, deren RuliSlerung gerade erschWeren. 

74 Aus Plat"gründtn VCI7Jchtc "h h'er .uf "lne Besclü(lIgung mit Kon,pCI~n~l(ag<n und mll d"ll {ur eme 
N('ureseluns Wichtigen (n.strumenlC"f\ des (;'urop~i.... .. ('hcn RC'dH.3. 

75 In diesem Brllrag konnte der Enl\.vurf CO;'I (90) 56J final (Propos,1 lor a Council DireCllvc on a form 
01 prool or '0 employmem rel.tlonsl"p) vom &, L • 99' Mch nicht vcrlrbtltcl werden. Dieser Elli wurf 
".h, 7.U BewelS .. w.cken die schriftlich . Fixluung wcscmlichtr Inh~hc vOn A rbensverhähßl sscn VOr 
(An . • ). D,s dürfle germ_'" für die neuen Bcschiifugungsiormcn VOn nedeutung 'em, Allerdings ~I~hl 
auch dieser [ntwurf clnen Schwellenwen "on 8 \'(IochenS\unclcn (Art. I Ab,. » vor. womit er .m 
Schulzbcrcoch selektiv bleibI. 

/7 
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